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ÖFFENTLICHE  BEKANNTMACHUNG 
der Stadt Hagen 

 

Bebauungsplan Nr. 1/12 (638) - Funckestraße 41 - Verfahren nach  
§ 13 a BauGB 
hier: Beschluss zur Öffentlichen Auslegung nach § 3 Abs. 2 
Baugesetzbuch 
Die Lage und der Geltungsbereich sind aus dem folgenden 
Kartenausschnitt zu entnehmen: 

 
Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am 21.02.2013 folgenden 
Beschluss gefasst: 
Der Rat der Stadt Hagen beschließt den im Sitzungssaal ausgehängten 
und zu diesem Beschluss gehörenden Bebauungsplan Nr. 1/12 (638) – 
Funckestr. 41. – als Entwurf und beauftragt die Verwaltung, den Plan 
einschl. der Begründung vom 21.12.2012 gem. § 3 Abs. 2 BauGB für 
die Dauer eines Monats öffentlich 
auszulegen. 
Die Begründung vom 21.12.2012 ist als Anlage Gegenstand der 
Niederschrift. 
 

Geltungsbereich: 
Die Grenze des Plangebietes verläuft im Norden entlang der 
Grundstücksgrenze zu den Gebäuden Ahrstr.1 – 9, im Nord-Osten 
entlang der Grenze zu den Flurstücken 624 und 601, im Süd-Osten 
entlang der „Funckestraße“ und im Süd-Westen entlang der 
„Rheinstraße“. 
In dem im Sitzungssaal ausgehängten Lageplan im Maßstab 1:500 ist 
der beschriebene Geltungsbereich eindeutig dargestellt. 
 

Nächster Verfahrensschritt: 
Die öffentliche Auslegung des Bebauungsplanentwurfes soll im ersten 
Quartal  
2013 durchgeführt werden. Parallel dazu erfolgt die Beteiligung der 
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange.  
 

- Vorstehender Beschluss wird hiermit öffentlich bekanntgemacht. - 
 

Auslegung 
des Bebauungsplans Nr. 1/12 (638) – Funckestraße 41 – Verfahren 
nach § 13a BauGB mit der Begründung vom 21.12.2012. 
Der o.g.  Bebauungsplan liegt mit der Begründung  in der Zeit vom 
 

vom 11.03.2013 bis  11.04.2013 einschließlich 
 

beim Fachbereich Stadtentwicklung, -planung und Bauordnung der 
Stadt Hagen, Historisches Rathaus, Rathausstraße 11, 58095 Hagen, 
1. Obergeschoss während der Dienststunden (montags, donnerstags 
von 8.30 Uhr bis 17.00 Uhr, dienstags und mittwochs von 8.30 Uhr bis 
15.45 Uhr und freitags von 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr) öffentlich aus. 

Termine außerhalb dieser Zeiten können mit dem Sachbearbeiter (Tel.: 
207-3098) vereinbart werden. 
 

Hinweis: 
Stellungnahmen können während der Auslegungsfrist schriftlich oder 
zur Niederschrift erhoben werden. Nicht fristgerecht abgegebene 
Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung über den 
Bauleitplan unberücksichtigt bleiben und ein Antrag nach § 47 der 
Verwaltungsgerichtsordnung ist unzulässig, soweit mit ihm 
Einwendungen geltend gemacht werden, die vom Antragsteller im 
Rahmen der Auslegung nicht oder verspätet geltend gemacht werden, 
aber hätten geltend gemacht werden können. 
 

Folgende umweltbezogenen Stellungnahmen liegen vor: 
- Schallschutzprognose 

- Die Auslegung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht -. 
 

Sie haben zusätzlich die Möglichkeit, die Pläne, die Begründung und 
die Anlagen im Internet einzusehen. Sie erreichen uns auf folgendem 
Wege: 
www.hagen.de/  (TOP-LINKS) Ämter und Fachbereiche der Stadt 
Hagen / Fachbereich Stadtentwicklung, -planung und Bauordnung / 
Verbindliche Bauleitplanung / Bebauungspläne im Verfahren 
Hagen, 27.02.2013      Jörg Dehm (Oberbürgermeister) 

■ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÖFFENTLICHE  BEKANNTMACHUNG 
der Stadt Hagen 

 
 

Bebauungsplan Nr. 20/77 (326) 4. Änderung – Sanierung Haspe – 
Freizeitanlage, Sportanlage und Gewerbe –  
und 
Bebauungsplan Nr. 20/77 (326) 1. Änderung Teil 1  2. Änderung  – 
Sanierung Haspe – Freizeitanlage, Sportanlage und Gewerbe 
hier: Beschluss zur Öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 
Baugesetzbuch 
Die Lage und der Geltungsbereich sind aus dem folgenden 
Kartenausschnitt zu entnehmen: 
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Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am 21.02.2013 folgenden 
Beschluss gefasst: 
Der Rat der Stadt Hagen beschließt die im Sitzungssaal ausgehängte 
und zu diesem Beschluss gehörende 4. Änderung des 
Bebauungsplanes Nr. 20/77 (326) - Sanierung Haspe - Freizeitanlage, 
Sportanlage und Gewerbe, sowie die ebenfalls im Sitzungssaal 
ausgehängte und zu diesem Beschluss gehörende 2. Änderung des 
Bebauungsplanes Nr. 20/77 (326) 1. Änderung Teil 1 - Sanierung 
Haspe - Freizeitanlage, Sportanlage und Gewerbe – als Entwurf und 
beauftragt die Verwaltung die Pläne einschließlich der Begründung vom 
17.12.2012 gem. § 3 Abs. 2 BauGB für die Dauer eines Monats 
öffentlich auszulegen. 
Die Begründung vom 17.12.2012 ist als Anlage Gegenstand der 
Niederschrift. 
Die Änderungen, welche in Rot in die Pläne eingetragen wurden,  
betreffen einzelne Teilbereiche des Bebauungsplanes Nr. 20/77 (326). 
Da der Plan in der Vergangenheit schon des Öfteren geändert wurde, 
ergeben sich für diese inhaltlichen Änderungen zwei unterschiedliche 
Titel. 
Der Titel des Verfahrens wurde deshalb  im Vergleich zur 
Einleitungsbeschlussvorlage (Drucksachen-Nr. 0508/2012) zum 
besseren Verständnis redaktionell geändert. 
 

Geltungsbereich: 
Der Änderungsbereich zur 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 
20/77 (326) - Sanierung Haspe - Freizeitanlage, Sportanlage und 
Gewerbe -  betrifft die Areale beidseitig der Erzstraße, beidseitig der 
Hochofenstraße und außerdem die Grundstücke Kölner Str. 45 a – 61. 
Darüber hinaus wird der gesamte Geltungsbereich des 
Bebauungsplanes 20/77 (326) 1. Änderung Teil 1 für die 2. Änderung 
mit einbezogen. 
 

In den im Sitzungssaal ausgehängten Lageplänen sind die 
beschriebenen Geltungsbereiche eindeutig dargestellt.  
 

Diese Lagepläne im Maßstab 1:1000 sind Bestandteil dieses 
Beschlusses.  
 

Nächster Verfahrensschritt: 
Die Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 2 BauGB und die 
Beteiligung der Behörden nach § 4 Abs. 2 BauGB soll im 1. Quartal 
2013 erfolgen. 
 

- Vorstehender Beschluss wird hiermit öffentlich bekanntgemacht. - 
 

Auslegung 
des Bebauungsplans Nr. 20/77 (326) 4. Änderung – Sanierung Haspe – 
Freizeitanlage, Sportanlage und Gewerbe –  
und 

des Bebauungsplans Nr. 20/77 (326) 1. Änderung Teil 1  2. Änderung  
– Sanierung Haspe – Freizeitanlage, Sportanlage und Gewerbe - mit 
der Begründung vom 17.12.2012. 
 

Der o.g.  Bebauungsplan liegt mit der Begründung  in der Zeit vom 
 

vom 11.03.2013 bis  11.04.2013 einschließlich 
 

beim Fachbereich Stadtentwicklung, -planung und Bauordnung der 
Stadt Hagen, Historisches Rathaus, Rathausstraße 11, 58095 Hagen, 
1. Obergeschoss während der Dienststunden (montags, donnerstags 
von 8.30 Uhr bis 17.00 Uhr, dienstags und mittwochs von 8.30 Uhr bis 
15.45 Uhr und freitags von 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr) öffentlich aus. 
Termine außerhalb dieser Zeiten können mit dem Sachbearbeiter (Tel.: 
207-3098) vereinbart werden. 
 

Hinweis: 
Stellungnahmen können während der Auslegungsfrist schriftlich oder 
zur Niederschrift erhoben werden. Nicht fristgerecht abgegebene 
Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung über den 
Bauleitplan unberücksichtigt bleiben und ein Antrag nach § 47 der 
Verwaltungsgerichtsordnung ist unzulässig, soweit mit ihm 
Einwendungen geltend gemacht werden, die vom Antragsteller im 
Rahmen der Auslegung nicht oder verspätet geltend gemacht werden, 
aber hätten geltend gemacht werden können. 
 

- Die Auslegung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht -. 
 

Sie haben zusätzlich die Möglichkeit, die Pläne, die Begründung und 
die Anlagen im Internet einzusehen. Sie erreichen uns auf folgendem 
Wege: 
www.hagen.de/  (TOP-LINKS) Ämter und Fachbereiche der Stadt 
Hagen / Fachbereich Stadtentwicklung, -planung und Bauordnung / 
Verbindliche Bauleitplanung / Bebauungspläne im Verfahren 
Hagen, 27.02.2013      Jörg Dehm (Oberbürgermeister) 

■ 
 

ÖFFENTLICHE  BEKANNTMACHUNG 
der Stadt Hagen 

 

Bebauungsplan Nr. 19/79 (364) 3. Änderung Südfeld 
Entwicklungsbereich Unteres Lennetal / Halden - Bereich Süd -, 
Vereinfachtes Verfahren nach § 13 BauGB 
hier:  Beschluss über die öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 
BauGB (Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung) 
Die Lage und der Geltungsbereich sind aus dem folgenden 
Kartenausschnitt zu entnehmen: 
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Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am 21.02.2013 folgenden 
Beschluss gefasst: 
Der Rat der Stadt Hagen beschließt den im Sitzungssaal ausgehängten 
und zu diesem Beschluss gehörenden Bebauungsplanentwurf Nr. 19/79 
(364) 3. Änderung Südfeld Entwicklungsbereich Unteres Lennetal / 
Halden - Bereich Süd -  nebst der Begründung  vom 17.12.2012 nach § 
3 Abs. 2 BauGB in der zurzeit gültigen Fassung. 
 

Der Rat der Stadt Hagen beauftragt die Verwaltung, für den im 
Sitzungssaal ausgehängten und zu diesem Beschluss gehörenden 
Bebauungsplan Nr. 19/79 (364) 3. Änderung Südfeld 
Entwicklungsbereich Unteres Lennetal / Halden - Bereich Süd -, 
Verfahren nach § 13 BauGB, und der Begründung vom 17.12.2012, die 
Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB und die Beteiligung der Behörden 
und sonstigen durch die Planung berührten Trägern öffentlicher 
Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB in der zuletzt gültigen Fassung 
durchzuführen.  
 

Die Begründung vom 17.12.2012 ist Bestandteil des Beschlusses und 
als Anlage Gegenstand der Niederschrift. 
 

Geltungsbereich:  
Die Änderung umfasst den Bereich des festgesetzten öffentlichen 
Parkplatzes incl. Zufahrt. 
Der Änderungsbereich ist im Plan im Maßstab 1:500 eindeutig 
dargestellt.  
 

Nächster Verfahrensschritt: 
Die öffentliche Auslegung des Bebauungsplans soll im 1. Halbjahr  des 
Jahres 2013 durchgeführt werden.  
 

- Vorstehender Beschluss wird hiermit öffentlich bekanntgemacht. - 
 

Auslegung 
des Bebauungsplans Nr. 19/79 (364) 3. Änderung Südfeld 
Entwicklungsbereich Unteres Lennetal / Halden - Bereich Süd -, 
Vereinfachtes Verfahren nach § 13 BauGB mit der Begründung vom 
17.12.2012. 
Der o.g.  Bebauungsplan liegt mit der Begründung  in der Zeit vom 
 

vom 11.03.2013 bis  11.04.2013 einschließlich 
 

beim Fachbereich Stadtentwicklung, -planung und Bauordnung der 
Stadt Hagen, Historisches Rathaus, Rathausstraße 11, 58095 Hagen, 
1. Obergeschoss während der Dienststunden (montags, donnerstags 
von 8.30 Uhr bis 17.00 Uhr, dienstags und mittwochs von 8.30 Uhr bis 
15.45 Uhr und freitags von 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr) öffentlich aus. 
Termine außerhalb dieser Zeiten können mit dem Sachbearbeiter (Tel.: 
207-3786) vereinbart werden. 
 

Hinweis: 
Stellungnahmen können während der Auslegungsfrist schriftlich oder 
zur Niederschrift erhoben werden. Nicht fristgerecht abgegebene 
Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung über den 
Bauleitplan unberücksichtigt bleiben und ein Antrag nach § 47 der 
Verwaltungsgerichtsordnung ist unzulässig, soweit mit ihm 
Einwendungen geltend gemacht werden, die vom Antragsteller im 
Rahmen der Auslegung nicht oder verspätet geltend gemacht werden, 
aber hätten geltend gemacht werden können. 
 

- Die Auslegung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht -. 
 

Sie haben zusätzlich die Möglichkeit, die Pläne, die Begründung und 
die Anlagen im Internet einzusehen. Sie erreichen uns auf folgendem 
Wege: 
www.hagen.de/  (TOP-LINKS) Ämter und Fachbereiche der Stadt 
Hagen / Fachbereich Stadtentwicklung, -planung und Bauordnung / 
Verbindliche Bauleitplanung / Bebauungspläne im Verfahren 
Hagen, 27.02.2013      Jörg Dehm (Oberbürgermeister) 

■ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÖFFENTLICHE  BEKANNTMACHUNG 
der Stadt Hagen 

 

Öffentliche Zustellung 
Für Herrn Afonso Keva Kinkita, wohnhaft:  58089 Hagen, 
Schubertstraße 2, liegt bei den Zentralen Diensten der Stadt Hagen, 
Rathausstraße 11, Zimmer C.806, folgendes Schriftstück zur Abholung 
bereit: Bescheid der Stadt Hagen vom 19.02.2013, Aktenzeichen 
55/7108. 
Das Schriftstück kann in der vorgenannten Dienststelle von Montag bis 
Donnerstag in der Zeit von 8.30 bis 12.00 Uhr, 14.00 bis 15.45 Uhr, und 
Freitag von 8.30 bis 12.00 Uhr in Empfang genommen werden. 
Dieses Schriftstück gilt nach §10 Verwaltungszustellungsgesetz für das 
Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG) vom 
07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), in der zurzeit geltenden Fassung, von 
der Stadt Hagen als zugestellt, wenn seit dem Tag der 
Bekanntmachung zwei Wochen verstrichen sind.  
Hagen, 28.02.2013  Jörg Dehm  (Oberbürgermeister) 

■ 
 

ÖFFENTLICHE  BEKANNTMACHUNG 
der Stadt Hagen 

 

Satzung vom 27.02.2013 
über die Veränderungssperre für den Geltungsbereich der 1. 

Änderung des Bebauungsplanes Nr. 12/87 (442) –Bahnhofstraße- 
Aufgrund der §§ 14,16 und 17 des Baugesetzbuches (BauGB) in der 
zur Zeit gültigen Fassung und des § 7 der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen (GONW) in der zur Zeit gültigen Fassung hat 
der Rat der Stadt in seiner Sitzung am 21.02.2013 folgende Satzung 
beschlossen. 

§ 1 
Anordnung 

Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am 15.3.2012 die Einleitung der 
1.Änderung des Bebauungsplanes Nr. 12/87 (442) –Bahnhofstraße- 
beschlossen. 
Zur Sicherung der Planung im Geltungsbereich dieses zu ändernden 
Bebauungsplanes wird eine Veränderungssperre beschlossen. 
 

§ 2 
Geltungsbereich 

Die Veränderungssperre umfasst den gesamten Geltungsbereich der 1. 
Änderung des Bebauungsplanes Nr.12/87 (442) –Bahnhofstraße-. Er ist 
insoweit Bestandteil dieser Satzung. Der Geltungsbereich der 
Veränderungssperre ist außerdem in einem Lageplan (M 1:1000) 
festgelegt, der während der Dienststunden beim Fachbereich 
Stadtentwicklung, -planung und Bauordnung, Verwaltungsgebäude D, 
Rathausstraße 11, Zimmer 204a eingesehen werden kann. 
 

§ 3 
Verbote und Ausnahmen 

1. In dem von der Veränderungssperre betroffenen Planbereich dürfen 
a) Vorhaben im Sinne des § 29 BauGB nicht durchgeführt oder      

bauliche Anlagen nicht beseitigt werden; 
b) erhebliche oder wesentlich wertsteigernde Veränderungen von 

Grundstücken oder baulichen Anlagen, deren Veränderungen nicht 
genehmigungs-, zustimmungs- oder anzeigepflichtig sind, nicht 
vorgenommen werden. 

2. Wenn überwiegend öffentliche Belange nicht entgegenstehen, kann     
     von der Veränderungssperre eine Ausnahme zugelassen werden. 
3. Von der Veränderungssperre werden nicht berührt: 

a) Vorhaben, die vor Inkrafttreten der Veränderungssperre 
baurechtlich genehmigt worden oder auf Grund eines anderen 
baurechtlichen Verfahrens zulässig sind; 

b) Unterhaltungsarbeiten und die Fortführung einer bisher 
ausgeübten Nutzung. 

 

§ 4 
Geltungsdauer 

Die Veränderungssperre tritt am Tage nach der Bekanntmachung in 
Kraft. Sie endet, wenn die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 12/87 
(442) –Bahnhofstraße rechtsverbindlich ist, spätestens jedoch nach 
Ablauf von zwei Jahren seit ihrem Inkrafttreten. 
 

- Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. - 
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Die Lage und der Geltungsbereich sind aus dem folgenden 
Kartenausschnitt zu entnehmen: 

 
Hinweis auf die Rechtsfolgen: 
Auf die Vorschriften des § 18 Abs. 2 Satz 2 und 3 sowie Abs. 3 des 
Baugesetzbuches (BauGB) in der zurzeit gültigen Fassung über die 
fristgemäße Geltendmachung etwaiger Entschädigungsansprüche und 
über das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen wird hingewiesen.  
 

Unbeachtlich werden nach § 215 Abs. 1 BauGB 
1. eine nach der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtliche 

Verletzungen der dort  bezeichneten Verfahrens- und Formvor-
schriften , 

2. eine unter Berücksichtigung des §214 Abs.2 beachtliche Verletzung 
der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans und des 
Flächennutzungsplans und 

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche  Mängel des Abwägung,      
wenn sie nicht innerhalb von eines  Jahres seit Bekanntmachung des 
Flächennutzungsplans oder der Satzung gegenüber der Stadt Hagen 
(Fachbereich Stadtentwicklung und Stadtplanung ) Verwaltungs-
gebäude, Rathausstr.11, 58095 Hagen unter Darlegung des die 
Verletzung begründenden Sachverhalts schriftlich geltend gemacht 
worden sind. Dies gilt entsprechend, wenn Fehler nach § 214 Abs. 2a 
beachtlich sind. 

 

Nach § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (GO NW) in der 
zurzeit gültigen Fassung kann die Verletzung von Verfahrens- und 
Formvorschriften der Gemeindeordnung beim Zustandekommen dieser 
Satzung nach Ablauf eines Jahres nicht mehr geltend gemacht werden, 
es sei denn 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes 

Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht 

worden, 
c) der Oberbürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet 

oder 
d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Hagen 

gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache 
bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

Hagen, 27.02.2013      Jörg Dehm (Oberbürgermeister) 
■ 

 

ÖFFENTLICHE  BEKANNTMACHUNG 
der Stadt Hagen 

 

Bekanntgabe von Ratsbeschlüssen 
Aufgrund des § 24 der Hauptsatzung der Stadt Hagen werden die vom 
Rat der Stadt Hagen am 21.02.2013 in öffentlicher  Sitzung gefassten 
Beschlüsse ab 04.03.2013 für die Dauer von 14 Tagen im Rathaus I, 
Haupteingang, Rathausstr. 11, sowie in den Dienstgebäuden der 
Bezirksverwaltungsstellen Boele, Schwerter Str. 168, Hohenlimburg, 
Freiheitstr. 3 und Haspe, Preußerstr. 35, öffentlich ausgehängt. 
Hagen, 28.02.2013  Jörg Dehm  (Oberbürgermeister) 

■ 
 

HINWEISBEKANNTMACHUNG 
 

Die Stadt Hagen weist hin auf die Genehmigung und Bekanntgabe der 
öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zur Übertragung der Aufgaben des 
Einheitlichen Ansprechpartners Mittleres Ruhrgebiet auf der Grundlage 
des Gesetzes zur Bildung Einheitlicher Ansprechpartner in Nordrhein-
Westfalen (EA-Gesetz NRW – vom 08.12.2009). 
Die Veröffentlichung erfolgte im Amtsblatt der Bezirksregierung 
Arnsberg (Amtsblatt Nr. 3/2013 vom 19. Januar 2013). 
Hagen, 25.02.2013        Jörg Dehm  (Oberbürgermeister) 

■ 
 

AMTLICHE BEKANNTMACHUNG                                          
der Stadt Hagen 

 

Nachfolge im Rat der Stadt Hagen 
Herr Ulrich Alda hat sein Mandat im Rat der Stadt Hagen mit Ablauf des 
31.01.2013 niedergelegt. Gemäß § 45 des Kommunalwahlgesetzes 
(KWahlG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 30. Juni 1998 (GV. 
NRW. S. 454, ber. S. 509 und 1999 S. 70), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 03. Mai 2011 (GV. NRW. S. 238) -SGV. NW. 1112-, habe 
ich als Nachfolger aus der Reserveliste der FDP Herrn Klaus Daniels, 
Osthofstr. 48, 58099 Hagen, festgestellt. 
Die dieser Feststellung zugrunde liegende Begründung kann vom Tage 
der Bekanntmachung an bei der Stadtverwaltung Hagen, Ressort 
Statistik, Stadtforschung und Wahlen, Bezirksverwaltungsstelle 
Hohenlimburg, Freiheitstr. 3, zu den üblichen Dienstzeiten eingesehen 
werden. 
Gegen die Gültigkeit dieser Feststellung können gemäß § 39 KWahlG 
jeder Wahlberechtigte des Wahlgebiets, die für das Wahlgebiet 
zuständige Leitung solcher Parteien und Wählergruppen, die an der 
Wahl teilgenommen haben, sowie die Aufsichtsbehörde Einspruch 
erheben, wenn sie eine Entscheidung über die Gültigkeit der 
Feststellung für erforderlich halten. Der Einspruch ist beim Wahlleiter, 
Rathaus, schriftlich oder mündlich zur Niederschrift zu erklären. Die 
Einspruchsfrist beträgt einen Monat, beginnend mit dem Tage dieser 
Veröffentlichung. 
Hagen, 20.02.2013     Jörg Dehm (Oberbürgermeister) Wahlleiter 

■ 
 

ÖFFENTLICHE  BEKANNTMACHUNG 
der Stadt Hagen 

 

Öffentliche Zustellung 
Für Herrn Rafael Piontek, Anschrift unbekannt, liegt bei den Zentralen 
Diensten der Stadt Hagen, Rathausstraße 11, Zimmer C.806, folgendes 
Schriftstück zur Abholung bereit: Bescheid der Stadt Hagen, 
Fachbereich Finanzen und Controlling, Bereich Steuern, vom 
15.02.2013, Geschäftszeichen: 20/201, 1001.1003279.4. 
Das Schriftstück kann in der vorgenannten Dienststelle von Montag bis 
Donnerstag in der Zeit von 8.30 bis 12.00 Uhr, 14.00 bis 15.45 Uhr, und 
Freitag von 8.30 – 12.00 Uhr in Empfang genommen werden. 
Dieses Schreiben gilt nach § 122 Absätze 3 und 4 der Abgabenordnung 
(AO) vom 01.10.2002 (BGBL. I S. 3866, ber. I 2003 S. 61) in der zurzeit 
geltenden Fassung von der Stadt Hagen als bekannt gegeben, wenn 
seit dem Tage der Bekanntmachung zwei Wochen verstrichen sind. 
Hagen, 28.02.2013     Jörg Dehm  (Oberbürgermeister) 

■ 
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